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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1991

Norm

DSt 1990 §47

Rechtssatz

Seit dem Inkrafttreten des DSt 1990 steht demjenigen, der durch ein Disziplinarvergehen in seinen Rechten

beeinträchtigt erscheint, eine Beschwerdelegitimation nicht mehr zu.
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